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Regeste

Ausstand

Erwägungen

E. 2.1.1
Nach Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und Art. 6
Ziff. 1 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101), die in dieser Hinsicht dieselbe Tragweite besitzen, hat
der Einzelne Anspruch darauf, dass seine Sache von einem durch Gesetz geschaffenen,
zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Gericht ohne Einwirken sachfremder
Umstände entschieden wird (BGE 139 I 121 E. 4.1). Die Richter müssen
unvoreingenommen und unbefangen sein (BGE 141 IV 178 E. 3.2.1).

E. 2.1.2
Die Verfahrensgarantie gemäss Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK wird verletzt,
soweit bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der
Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit des Gerichtsmitglieds begründen.
Solche Umstände können in einem bestimmten Verhalten des betreffenden
Gerichtsmitglieds oder gewissen äusseren Gegebenheiten funktioneller und
organisatorischer Natur begründet sein (BGE 139 I 121 E. 5.1). Die Rechtsprechung nimmt
Voreingenommenheit und Befangenheit an, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver
Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters zu erwecken.
Solche Umstände können namentlich in einem bestimmten Verhalten des Richters
begründet sein (BGE 141 IV 178 E. 3.2.1). Bei der Beurteilung solcher Umstände ist jedoch
nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die
Unvoreingenommenheit muss vielmehr objektiv begründet erscheinen (BGE 141 IV 178 E.
3.2.1; Andreas Güngerich, Art. 34 BGG, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer,
Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2. Aufl. 2015, Rz. 8, und
Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: Spühler/ Aemisegger/Dolge/Vock, Bundesgerichtsgesetz
[BGG], Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, Rz. 2). Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die
bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit
erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass der Richter tatsächlich befangen ist
(BGE 141 IV 178 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Mit anderen Worten muss gewährleistet sein,
dass der Prozess aus Sicht aller Betroffenen als offen erscheint (BGE 139 I 121 E. 5.1).

E. 2.1.3
Die Eignung der geltend gemachten Ausstandsgründe ist vorab nach dem Zweck des
Ablehnungsverfahrens zu beurteilen. Dieser besteht darin, eine objektive Rechtsprechung
durch unabhängige Richter zu gewährleisten (BGE 105 Ib 301 E. 1b und 92 I 276). Beim



Gesuchsteller ist ein loyales Verständnis für das von ihm ausgeübte Recht vorauszusetzen.
Der Rechtsschutz ist ihm deshalb nur zu gewähren, wenn er von seinen Rechten in der vom
Gesetzgeber verstandenen Art Gebrauch macht (BGE 105 Ib 301 E. 1b).

E. 2.2.1
Art. 30 BV wird durch Art. 34 BGG konkretisiert (Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: a.a.O.,
Rz. 1, und Isabelle Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 1; vgl. Andreas Güngerich, Art. 34
BGG, in: a.a.O., Rz. 2-4). Art. 34 BGG gewährleistet die Beurteilung durch ein
unabhängiges und unparteiisches Gericht (Urteil des BVGer A-6806/2009 vom 10. Februar
2010 E. 5.2). Gemäss Art. 34 BGG liegt ein Ausstandsgrund vor, wenn eine Gerichtsperson
ein persönliches Interesse an der Sache hat (Art. 34 Abs. 1 Bst. a BGG), in einer anderen
Stellung damit bereits einmal befasst war (Bst. b), oder enge partnerschaftliche (Bst. c)
bzw. familiäre (Bst. d) Bande zu einer Partei, deren Vertretung oder einer Person aufweist,
die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war. Sodann hat in den Ausstand
zu treten, wer aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder
persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrer Vertretung befangen sein könnte (Bst. e;
vgl. hierzu und zum Folgenden statt vieler: Zwischenentscheid des BVGer A-2342/2014
vom 6. Juni 2014 E. 2.2 mit Hinweisen; Isabelle Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 6-21;
Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl.
2013, Rz. 3.58 ff., insbesondere Rz. 3.61-69). Dieser letzten Bestimmung kommt die
Funktion einer Auffangklausel zu, die - über den Bereich der namentlich erwähnten
besonderen sozialen Beziehungen zwischen einer Gerichtsperson und einer Partei
hinausgehend - sämtliche weiteren Umstände abdeckt, welche den Anschein der
Befangenheit einer Gerichtsperson erwecken und objektiv Zweifel an deren
Unvoreingenommenheit zu begründen vermögen (vgl. dazu Isabelle Häner, Art. 34 BGG,
in: a.a.O., Rz. 6, 16 und 17). Indessen ist aber auch hier eine konkrete Begründung
vorauszusetzen, aus welcher erkennbar wird, weshalb eine den Ausstand der betreffenden
Gerichtsperson erfordernde "andere" Tatsache vorliegen soll (Urteil des BVGer E
1243/2009 vom 7. Mai 2009 E. 4.1).

E. 2.2.2
Mit dem Ausstandsgrund der persönlichen Interessen (Art. 34 Abs. 1 Bst. a BGG) soll
verhindert werden, dass die Gerichtsperson in eigener Sache entscheidet. Zu den
persönlichen Interessen gehören alle Interessen, welche die Gerichtsperson unmittelbar oder
mittelbar betreffen. Unmittelbar ist das Interesse, wenn es um einen eigenen Anspruch geht,
mittelbar, wenn die Gerichtsperson Mitglied oder Organ einer verfahrensbeteiligten
juristischen Person ist (vgl. Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 6, und Isabelle
Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 8).

E. 2.2.3
Unter Vorbefassung im Sinne von Art. 34 Abs. 1 Bst. b BGG versteht man den Umstand,
dass sich dieselbe Amtsperson in einem früheren Verfahrensabschnitt in amtlicher Funktion
mit derselben Angelegenheit befasst hat und dabei eine ähnliche Frage zu beantworten
hatte. Dadurch könnte bei den Verfahrensbeteiligten eine gewisse Besorgnis entstehen, dass
diese Amtsperson sich schon vor dem dafür vorgesehenen Verfahrensabschnitt eine
Meinung über den Verfahrensausgang gebildet hat, dass sie ihre Erwartungen in ihre Fragen
projiziere, die Antworten auf diese Fragen im Sinne ihrer Erwartungen interpretieren und
vor allem Fragen nicht sehen, die eine unbefangene Person erkennen und stellen würde.



Eine frühere Beteiligung stellt aber für sich allein noch keinen Befangenheitsgrund dar
(Breitenmoser/Spori Fedail, Art. 10, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 73 mit Hinweisen). Unter den
Anwendungsbereich von Art. 34 Abs. 1 Bst. e BGG fällt unter anderem die mögliche
Voreingenommenheit aufgrund der Vorbefassung mit einer Sache auf Stufe der
Verfahrensinstruktion (Urteil des BVGer D-5636/2015 vom 13. Oktober 2015 E. 4.3;
Isabelle Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 19). Das Treffen eines Zwischenentscheids in
der gleichen Sache stellt noch keine Vorbefassung dar. Für die Annahme der
Voreingenommenheit müssen vielmehr weitere Gründe und konkrete Anhaltspunkte
hinzukommen, zum Beispiel dass sich der Richter bereits in einer Art festgelegt hat, dass er
einer anderen Bewertung der Sach- und Rechtslage nicht mehr zugänglich ist und der
Verfahrensausgang deshalb nicht mehr offen erscheint (vgl. Urteil des BVGer D 5636/2015
vom 13. Oktober 2015 E. 4.3 mit Hinweis; Breitenmoser/ Spori Fedail, Art. 10, in: a.a.O.,
Rz. 77). Ein Ausstandsgesuch kann überdies grundsätzlich nicht mit dem Ergebnis bzw.
dem Inhalt bereits gefällter Entscheidungen begründet werden (Verfügung des BGer
2E_1/2008 vom 29. Mai 2008 E. 2.1.4). So genügt für den Verdacht der Befangenheit auch
die blosse Begründung nicht, dass ein Richter eine falsche Instruktionsmassnahme oder
eine unzutreffende Würdigung vorgenommen habe (vgl. Entscheide und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [ARK; EMARK] 2001 Nr. 6 E. 7e). Verfahrens-
und Einschätzungsfehler und falsche Sachentscheide sind für sich allein nicht Ausdruck
einer Voreingenommenheit (Urteil des BGer 1B_60/2008 vom 4. Juni 2008 E. 4).
Richterliche Verfahrensfehler oder ein falscher Entscheid in der Sache können die
Unabhängigkeit bzw. Unbefangenheit einer Gerichtsperson daher wenn überhaupt nur
ausnahmsweise in Frage stellen (vgl. Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 3, und
Isabelle Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 19).

E. 2.2.4
Zur Bejahung der vom Gesetz umschriebenen besonderen Feindschaft oder Freundschaft
(Art. 34 Abs. 1 Bst. e BGG) müssen erhebliche Umstände geltend gemacht werden können;
blosse Antipathie oder Kollegialität genügen nicht (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O.,
Rz. 3.67 mit Hinweisen). Sodann stellt die Mitwirkung in einem früheren Verfahren für sich
allein keinen Ausstandsgrund dar (Art. 34 Abs. 2 BGG). Die persönliche Unbefangenheit
eines Richters oder einer Richterin ist deshalb im Grundsatz zu vermuten und von der
gesetzlichen Zuständigkeitsordnung darf - auch im Interesse einer beförderlichen
Rechtspflege (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) - nicht leichthin abgewichen werden (Urteil des
BVGer A 6806/2009 vom 10. Februar 2010 E. 5.2 mit Hinweisen).

E. 2.2.5
Die Tatsachen, die den Ausstandsgrund bewirken, müssen von der Partei, die sich darauf
berufen will, zumindest glaubhaft gemacht werden (Art. 36 Abs. 1 BGG). Bloss allgemeine
Vorwürfe der Befangenheit, wie andere Ansichten in Grundsatzfragen oder der Umstand,
dass die herrschende Praxis der Behörde zu einer bestimmten Frage von der Auffassung der
Parteien abweicht, sind keine konkreten Anhaltspunkte für eine Befangenheit (vgl.
Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.69). Die blosse Behauptung, es liege ein
Ausstandsgrund vor, genügt nicht. Hingegen bedeutet Glaubhaftmachung auch nicht, dass
die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein des geltend gemachten
Ausstandsgrunds herbeigeführt zu werden braucht, sondern es genügt, wenn eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür spricht (vgl. Dominik Vock, Art. 36 BGG, in: a.a.O., Rz. 3 unter



Hinweis auf BGE 120 II 393 E. 4c). Es ist aber Zurückhaltung geboten, da die
Ausstandsgründe in Bezug auf Gerichtspersonen eine Konkretisierung der
Verfahrensgarantien von Art. 30 Abs. 1 BV bilden (vgl. EMARK 2003 Nr. 26 E. 3a [= VPB
68.42]). Im Interesse der Wahrnehmung dieses Anspruchs sind somit die Anforderungen an
die Glaubhaftmachung im Zweifelsfall nicht zu hoch anzusetzen.

E. 2.3
Zum Ausstand verpflichtet sind gemäss Art. 34 Abs. 1 BGG einerseits die Richterinnen und
Richter, andererseits die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber. Das Gesetz fasst
diese Personen unter dem Begriff 'Gerichtspersonen' zusammen (Isabelle Häner, Art. 34
BGG, in: a.a.O., Rz. 4).

E. 2.4
Werden Ausstandsgründe vorgebracht, hat sich die betroffene Gerichtsperson über diese
Gründe zu äussern (Art. 36 Abs. 2 BGG).

E. 3.1
Im vorliegenden Fall ist einzig die Frage zu beurteilen, wer in Bezug auf das
Wiedererwägungsgesuch vom 29. April 2015 im Verfahren D 2048/2015 als befangen zu
betrachten ist. Die in diesem Gesuch aufgeworfene Frage der Befangenheit von Richter
Fulvio Haefeli anlässlich des Entscheids D-393/2015 vom 25. Februar 2015 bildet nicht
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Weiter ist schon an dieser Stelle festzuhalten,
dass das Gesuch insoweit von vornherein gegenstandslos ist, als es Gerichtspersonen
betrifft, die das Bundesverwaltungsgericht zwischenzeitlich verlassen haben.

E. 3.2.1
Der Gesuchsteller lehnt im Verfahren D-2048/2015 nicht nur die konkret mit der
Behandlung dieses Verfahrens betrauten, sondern - ohne Namensnennung und ohne auf die
einzelnen Personen bezogene individuelle Begründung - sämtliche Gerichtspersonen der
Abteilung IV ab, welche bis zum Ausschaffungsstopp im September 2013 an negativen
Urteilen, die den Urteilen D-5013/2011 vom 21. August 2012 und D-939/2015 vom 25.
Februar 2015 ähnlich seien, betreffend Asylgesuchen von Tamilen aus Sri Lanka
mitgewirkt hätten. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei diesen Urteilen um Fehlurteile.
Es geht ihm somit darum, pauschal alle Gerichtspersonen der Abteilung IV als befangen
erklären zu lassen, welche in einer Weise wie in den genannten Urteilen tamilischen
Asylsuchenden aus Sri Lanka Asyl in der Schweiz versagt haben. Seiner Ansicht nach sind
all jene Richter ausstandspflichtig, die bei den später im Ergebnis durch einen
Ausschaffungsstopp vom September 2013 desavouierten (koordinierten) Sri Lanka-Urteilen
mitgewirkt haben.

E. 3.2.2
Dass der Gesuchsteller die beschriebene Sri Lanka-Praxis kritisiert, erscheint zwar als
nachvollziehbar. Dass die betreffenden Entscheide besonders krasse und wiederholte
Irrtümer enthielten, die einer schweren Amtspflichtverletzung gleichkommen und sich
einseitig zu Lasten einer Partei auswirken können, was gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung eine Ausstandspflicht zu begründen vermöchte (vgl. E. 3.3.2.3 hiernach),
macht er aber nicht substantiiert geltend. Er beanstandet Verfahrensfehler und falsche
Sachentscheide, ohne diese im Einzelnen einlässlich zu begründen.



E. 3.2.3
Anhand der bloss pauschal begründeten, ungenügend substantiierten Aussagen des
Gesuchstellers bei jeder einzelnen nicht namentlich genannten Gerichtsperson - das heisst
sämtlichen nicht mit Namen erwähnten Richterinnen, Richtern, Gerichtsschreibern und
Gerichtsschreiberinnen - der Abteilung IV zu prüfen, ob im Einzelfall allenfalls ein
Ausstandsgrund vorliegen könnte, ist indessen nicht Sache des Gerichts. Dies zuzulassen,
würde zur vorläufigen Ausschaltung der Rechtsprechung der ganzen Abteilung IV führen.
Das Ausstandsverfahren darf nicht missbraucht werden und namentlich nicht zur - wenn
auch nur vorläufigen - Ausschaltung der Rechtspflegeinstanz und damit zur Lahmlegung
der Justiz führen (BGE 105 Ib 301 E. 1b mit Hinweisen).

E. 3.2.4
Dies gilt auch für das pauschale Begehren des Gesuchstellers, dass ferner alle
Gerichtspersonen der Abteilung IV in den Ausstand zu treten hätten, die ihre dortige
Tätigkeit nach dem 4. September 2013 aufgenommen und seither bewusst Urteile gefällt
hätten, ohne die notwendigen Beweise zu erheben, ohne den vollständigen, richtigen
rechtserheblichen Sachverhalt abzuklären und ohne den Entscheid sorgfältig, ernsthaft zu
begründen. Auch hier fehlt eine personenbezogene, individuelle Begründung; insbesondere
werden wiederum keine Namen genannt. Die Vorbringen des Gesuchstellers sind erneut
unzureichend substantiiert. Eine blosse Urteilskritik ist untauglich für die Begründung einer
Ausstandspflicht.

E. 3.2.5
Auch aus dem vom Gesuchsteller angeführten Teilsatz "... dass F. H. diese Urteile zudem
nicht alleine fällte und im Übrigen von anderen Spruchgremien ohne Mitwirkung von F. H.
ähnliche Urteile erlassen worden sind..." der Zwischenverfügung D-2048/2015 vom 14.
April 2015 kann nicht auf bestimmte Gerichtspersonen der Abteilung IV geschlossen
werden. Dieser Teilsatz ist daher ebenfalls untauglich dafür, einen Ausstandsgrund
genügend zu sustantiieren bzw. eine Ausstandspflicht einer Gerichtsperson zu begründen.
Entsprechend ist dieser Teilsatz untauglich dafür, einen allfälligen Ausstandsgrund
genügend zu substantiieren.

E. 3.2.6
Der vom Gesuchsteller mit seiner Eingabe vom 8. Oktober 2015 eingereichten Liste ("Liste
mit negativen Urteilen BVGer ab Nov 2011 bis Sept 2013 anonym chronologisch") sind
zwar Namen von Gerichtspersonen der Abteilung IV und ihnen zugeordnete Urteile zu
entnehmen, werden doch dort Urteile aufgeführt, die Namen der Mitglieder der jeweiligen
Spruchkörper genannt und der aktuelle Asylstatus des jeweils betroffenen Urteilsadressaten
angeführt. Was der Gesuchsteller gegen diese Personen im Einzelnen individuell-konkret -
also nicht nur in Form eines pauschalen Vorwurfs hinaus - vorzubringen hat, ist indessen
weder der Liste selbst noch den vorliegenden Rechtsschriften des Rechtsvertreters des
Gesuchstellers zu entnehmen. Die Liste enthält selbst keine einlässliche, auf die einzelnen
Gerichtspersonen bezogene Begründung dafür, dass und weshalb diese Personen in den
Ausstand treten müssten. Auch spezifische Angaben zu jedem einzelnen der angeführten
Urteile respektive Ausführungen, weshalb ein jedes je für sich alleine dazu führen müsste,
dass Gerichtspersonen in den Ausstand zu treten hätten, fehlen. Die Liste vermag daher
ebenfalls nicht das gestellte Ausstandsbegehren rechtsgenüglich zu substantiieren.

E. 3.2.7



Die Ausstandsgründe, die der Gesuchsteller pauschal gegen sämtliche Gerichtspersonen der
Abteilung IV vorbringt, erweisen sich damit nach Massgabe des Gesetzes insgesamt als
nicht dazu geeignet, eine Pflicht zum Ausstand zu begründen. Für die Feststellung dieser
Untauglichkeit ist keine richterliche Ermessensausübung erforderlich (vgl. BGE 105 Ib 301
E. 1c).

E. 3.2.8
Dasselbe gilt im Übrigen auch insoweit, als der Gesuchsteller in seinem verbesserten
Gesuch vom 14. Juli 2015 und seiner Eingabe vom 8. Oktober 2015 mit derselben
Begründung den Ausstand sämtlicher Gerichtspersonen der Abteilung V fordert.

E. 3.2.9
Allein die Mitwirkung an vom Gesuchsteller beanstandeten, asylsuchende Tamilen aus Sri
Lanka betreffenden Urteilen als solche vermag daher keine Ausstandspflicht einer
Gerichtsperson zu begründen.

E. 3.3
Zu prüfen bleibt somit, ob gegen die konkret mit dem Verfahren D 2048/2015 betrauten
Gerichtspersonen, Instruktionsrichter Hans Schürch und Gerichtsschreiberin Anna
Dürmüller Leibundgut, Ausstandsgründe vorliegen.

E. 3.3.1.1
In seinem Wiedererwägungsgesuch vom 29. April 2015 macht der Gesuchsteller
diesbezüglich geltend, aus den Ausführungen in der Zwischenverfügung vom 14. April
2015 gehe hervor, dass Richter Hans Schürch die für die Behandlung eines wegen
Befangenheit eingereichten Revisionsgesuchs erforderliche äusserste Sorgfalt und
Ernsthaftigkeit fehlten. Wichtige Sachverhalte würden falsch dargestellt oder ganz
weggelassen. In seiner Eingabe vom 7. Mai 2015 ergänzt der Gesuchsteller, dass Richter
Hans Schürch trotz des Ausstandsbegehrens vom 29. April 2015 weitere Amtshandlungen
vorgenommen habe, belege dessen offensichtliche Befangenheit. Richter Hans Schürch
verfolge klarerweise ein Eigeninteresse in der Sache D-2048/2015. Durch die Anordnung
von Amtshandlungen trotz gestelltem Ausstandsbegehren habe die Behandlung des
Revisionsgesuchs und der damit verbundenen Konsequenzen für diese und andere
Gerichtspersonen abgewandt werden sollen. Richter Hans Schürch sei somit wegen klar
dokumentierter Eigeninteressen im Verfahren D 2048/2015 befangen und habe in Ausstand
zu treten.

E. 3.3.1.2
Mit Eingabe vom 8. Oktober 2015 weist der Gesuchsteller ausdrücklich auf den Teilsatz "...
dass F. H. diese Urteile zudem nicht alleine fällte und im Übrigen von anderen
Spruchgremien ohne Mitwirkung von F. H. ähnliche Urteile erlassen worden sind..." der
Zwischenverfügung vom 14. April 2015 hin. Dabei erläutert er, dass mangels einer
nachvollziehbaren Argumentation und vor allem weil weder erwähnt noch geklärt werde,
was Richter Hans Schürch mit 'ähnliche' Urteile genau meine, an den in der Eingabe vom
29. April 2015 und vom 14. Juli 2015 dargelegten Gründen für die bei Richter Hans
Schürch anzunehmende Befangenheit festgehalten werde. Dieser habe mit der
Zwischenverfügung vom 14. April 2015 klar gemacht, dass nach wie vor kein Wille
vorhanden sei, sich mit den schwerwiegenden Fehlleistungen auseinanderzusetzen; was das
Einreichen des Ausstandbegehren im Verfahren D-2048/2015 erforderlich gemacht habe.



E. 3.3.1.3
Richter Hans Schürch bestreitet in seiner Vernehmlassung vom 3. September 2015 das
Vorliegen eines Ausstandsgrundes. Er bringt vor, der Anstoss, ein Ausstandsbegehren
gegen ihn, seine Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut und weitere nicht näher
genannte Gerichtspersonen anhängig zu machen, beruhe bloss auf einer subjektiven
Annahme bzw. auf einer Fehlinterpretation des Rechtsvertreters des Gesuchstellers. Das
Gesuch sei nicht rechtsgenüglich begründet. In seiner Stellungnahme vom 22. Oktober
2015 führt er weiter aus, dass aus dem zitierten Einzelsatz - losgelöst aus dem
Gesamtzusammenhang der Verfügung vom 14. April 2015 - kein Ausstandsgrund abgeleitet
werden könne.

E. 3.3.2.1
Zur Ablehnung einer bestimmten Gerichtsperson genügt zwar, wenn Umstände glaubhaft
gemacht werden, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der
Voreingenommenheit zu begründen vermögen (vgl. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BGG; E. 2.2.5
hiervor). Dabei ist jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen,
sondern das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss in objektiver Weise begründet
erscheinen (vgl. E. 2.1.2 vorstehend).

E. 3.3.2.2
Für die Beurteilung der Frage, ob bei einer bestimmten Gerichtsperson nach objektiven
Gesichtspunkten eine Befangenheit vorliegt, ist das Kriterium der Offenheit des
Verfahrensausgangs massgebend, wobei dies jeweils in Bezug auf den im konkreten Fall zu
beurteilenden Sachverhalt und betreffend die konkret zu entscheidende Rechtsfrage zu
untersuchen ist (vgl. BGE 114 Ia 50 E. 3d).

E. 3.3.2.3
Für eine Ausstandspflicht wegen richterlichen Verfahrensfehlern oder eines falschen
Entscheids in der Sache müssen objektiv gerechtfertigte Gründe zur Annahme bestehen,
dass sich in den Rechtsfehlern gleichzeitig eine Haltung manifestiert, die auf fehlender
Distanz und Neutralität beruht (Urteil des BGer 1B_60/2008 vom 4. Juni 2008 E. 4;
Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 3, und Isabelle Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O.,
Rz. 19; Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, 1. Aufl. 2001, S. 105 f.). Dies ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur dann anzunehmen, wenn besonders krasse und
wiederholte Irrtümer vorliegen, die einer schweren Amtspflichtverletzung gleichkommen
und sich einseitig zu Lasten einer der Prozessparteien auswirken können (Urteile des BGer
1B_60/2008 vom 4. Juni 2008 E. 4 und 5A_206/2008 vom 23. Mai 2008 E. 2.2; BGE 125 I
119 E. 3e und 116 Ia 135 E. 3a; Dominik Vock, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 3, und Isabelle
Häner, Art. 34 BGG, in: a.a.O., Rz. 19). Nur besonders schwere oder wiederholte Fehler,
welche eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Richters darstellen, können die Folge
der Ausstandspflicht nach sich ziehen (EMARK 2001 Nr. 6 E. 7e). Sie wurde
beispielsweise in BGE 141 IV 178 bejaht.

E. 3.3.3.1
Vorweg ist festzuhalten, dass Richter Hans Schürch - nachdem das
Wiedererwägungsgesuch vom 29. April 2015 beim Gericht am 30. April 2015 eingegangen
ist (vgl. Beilage zur Eingabe des Gesuchstellers vom 7. Mai 2015) - die vom Gesuchsteller
beanstandete Verfügung im Verfahren D-2048/2015 vom 1. Mai 2015 klarerweise nicht



mehr hätte erlassen dürfen. Die Verfügung wurde von der Abteilung II denn auch
aufgehoben. In Bezug auf diese Verfügung liegt somit ein richterlicher Verfahrensfehler
vor, der jedoch, soweit nicht weiter Anhaltspunkte hinzukommen, nicht genügt, um auf eine
mögliche Befangenheit einer Gerichtsperson zu schliessen. Angesichts der zeitlichen Nähe
zwischen Eingang des Wiedererwägungsgesucht und Erlass der beanstandeten Verfügung
liegt insbesondere keine besonders schwere Verletzung der richterlichen Pflichten vor, auf
die alleine sich ein Ausstandsbegehren stützen liesse.

E. 3.3.3.2
Was die beanstandete Verfügung vom 14. April 2015 betrifft, mögen die Art und Weise,
wie Richter Hans Schürch die gegen Fulvio Haefeli vorgebrachten Ausstandsgründe
behandelt, zwar etwas salopp erscheinen. Mit dieser Verfügung wird indessen bloss eine
prima facie-Würdigung im Rahmen einer vorsorglichen Anordnung vorgenommen. Es wird
nicht auf Abweisung des gestellten Ausstandsbegehrens erkannt. Tatsächlich ist die
Beziehung zwischen Richter Haefeli und dem Rechtsvertreter des Gesuchstellers nicht ohne
Vergangenheit. Aber vor dem Hintergrund, dass der Vertreter mehrfach Richterpersonen
aus den Abteilungen IV und V auch im Sinne von Aufsichtsanzeigen mit Anträgen auf
Amtsenthebung ins Visier genommen hat, ist in der Verneinung der Befangenheit von
Fulvio Haefeli prima facie kein schwerer Verfahrensfehler zu sehen. In diesem Sinne ist
auch darauf hinzuweisen, dass der Rechtsvertreter des Gesuchstellers gegen Richter Walter
Lang ebenfalls schon Amtspflichtverletzungen bei der Abweisung eines
Ausstandsbegehrens gegen Richter Fulvio Haefeli im Rahmen eines Revisionsverfahrens
geltend gemacht hat. Weder das Bundesgericht (12T_7/2012, unveröffentlicht) noch die
GPK sind darauf eingegangen. Der Instruktion von Richter Hans Schürch vom 14. April
2015 kann - zwar nicht dem reinen Wortlaut nach, wohl aber in systematischer Auslegung -
im Übrigen entnommen werden, dass Fulvio Haefeli und Gabriela Freihofer jedenfalls nicht
als Richterin bzw. Richter für das hier fragliche Revisionsverfahren D-2048/2015 in
Betracht kommen.

E. 3.3.3.3
Der Gesuchsteller weist zwar in seiner Eingabe, insbesondere auch mit Blick auf das am 5.
Dezember 2015 von ihm zu den Akten gegebenen anonymisierten Revisionsgesuch in
einem anderen Verfahren auf seiner Ansicht nach vorgefallene weitere Verfahrensfehler
seitens von Richter Hans Schürch hin; dass es sich dabei um wiederholte andere schwere
Fehlleistungen handelt, die einer schweren Amtspflichtverletzung gleichzusetzen sind und
daher ein Ausstandsbegehren zu begründen vermöchten, bringt er aber weder in den das
vorliegende Verfahren betreffenden Rechtsschriften, noch im erwähnten, ein anderes
Verfahren betreffenden Revisonsgesuch rechtsgenüglich substantiiert vor.

E. 3.3.3.4
Die Rüge es sei Richter Hans Schürch vorzuwerfen, dass er die schweren Fehler anderer
Gerichtspersonen ignoriere, dringt ebenfalls nicht durch. Insbesondere ist auch nicht
ersichtlich, inwiefern er am Ausgang des anhängig gemachten Wiedererwägungsgesuchs
ein persönliches Interesse im Sinne von Art. 34 Abs. 1 BGG haben könnte, zumal er am
Urteil D-939/2015 vom 25. Februar 2015, dessen Revision beantragt wird, nicht beteiligt
war.

E. 3.3.3.5



Dass Richter Hans Schürch mit ihm oder seinem Rechtsvertreter persönlich besonders
befreundet oder verfeindet sei, was gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. e BGG ebenfalls zu einer
Ausstandspflicht führen könnte, bringt der Gesuchsteller nicht vor und ist auch für das
Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die
Beziehung zwischen den Richtern Fulvio Haefeli und Hans Schürch.

E. 3.3.3.6
Weitere Umstände, die zu einer Ausstandspflicht von Richter Hans Schürch führen
könnten, aber nicht bereits vorstehend in E. 3.3.3.1-5 behandelt wurden, sind in der
Gesuchsbegründung des Gesuchstellers nicht ersichtlich. Die übrigen für die Begründung
einer Ausstandspflicht vorgetragenen Argumente, die hier noch nicht erwogen wurden, sind
in der Darstellung des Gesuchstellers von unwesentlicher Bedeutung und überdies
unzureichend begründet und ungenügend substantiiert. Dass im Wiedererwägungsverfahren
D-2048/2015 der offene Verfahrensausgang gefährdet sein könnte, ist jedenfalls nicht
erkennbar. Auf das subjektive Empfinden des Gesuchstellers ist, wie bereits erwähnt, nicht
abzustellen.

E. 3.3.3.7
Damit ist zusammenfassend festzustellen, dass es dem Gesuchsteller nicht gelingt, eine
Ausstandspflicht des Richters Hans Schürch im Verfahren D-2048/2015 zu begründen.

E. 3.3.4
Wie vorangehend erwähnt, fordert der Gesuchstelle auch den Ausstand der
Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut, die ihre Befangenheit ebenfalls bestreitet.
Da er dabei dieselben Einwendungen geltend macht, die er auch gegen Richter Hans
Schürch vorbringt, kann weitgehend auf das bisher Ausgeführte verwiesen werden.
Besondere Vorwürfe, die sich nur auf Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut
beziehen, finden sich weder im Wiedererwägungsgesuch vom 29. April 2015 noch in der
Eingabe vom 7. Mai 2015 oder im Schreiben vom 8. Oktober 2015. Selbst die Aussage,
dass deren Ausführungen in der Stellungnahme vom 2. September 2015 nicht
nachvollzogen werden könnten, begründet der Gesuchsteller mit einem Grund, den er auch
gegen Richter Hans Schürch vorbringt; nämlich mit der am 1. Mai 2015 trotz bereits
gestellten Ablehnungsbegehrens erlassenen Verfügung. Inwiefern Gerichtsschreiberin Anna
Dürmüller Leibundgut am Verfahren D-2048/2015 ein persönliches Interesse haben könnte,
ist ebenfalls nicht ersichtlich; weder wird damit einer ihrer eigenen Ansprüche beurteilt,
noch ist sie Mitglied oder Organ einer verfahrensbeteiligten juristischen Person.
Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut gehörte auch nicht zum Spruchkörper des
Urteils D 939/2015 vom 25. Februar 2015, dessen Revision der Gesuchsteller fordert. Auch
Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut weist somit keinerlei persönliche
Beziehung zum Gegenstand des Verfahrens D-2048/2015 auf, die eine Ausstandspflicht zu
begründen vermöchten.

E. 3.3.5
Nach den vorstehenden Erwägungen sind keine objektiven Gründe ersichtlich, welche im
Verfahren D-2048/2015 für eine Befangenheit von Richter Hans Schürch und seiner
Gerichtsschreiberin Anna Dürmüller Leibundgut sprechen würden.

E. 4



Das Ausstandsbegehren ist somit, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist, insgesamt
abzuweisen, womit im Rahmen des vorliegenden Verfahrens kein Anlass besteht, dem
Antrag auf Aufhebung der Zwischenverfügung D-2048/2015 vom 14. April 2015 Folge zu
leisten (vgl. dazu Art. 38 VGG i.V.m. Art. 38 Abs. 1 BGG). Die vorliegenden Akten sind
daher an den Instruktionsrichter des Verfahrens D-2048/2015 zur weiteren Veranlassung in
jenem Verfahren zu überweisen.

E. 5
Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides ist mit dem
Entscheid in der Hauptsache im Verfahren D-2048/2015 zu befinden. Der im vorliegenden
Verfahren B-3927/2015 einbezahlte Kostenvorschuss ist auf das Verfahren D-2048/2015 zu
übertragen.

E. 6
Der vorliegende Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen
werden (Art. 38 VGG i.V.m. Art. 37 BGG [vgl. BVGE 2007/4 E. 1.1] und Art. 92 Abs. 1
BGG [vgl. BGE 135 I 265 E. 1.2 und 133 III 645 E. 2.2; Spühler/Aemisegger, Art. 92 BGG,
in: Spühler/ Aemisegger/ Dolge/Vock, a.a.O., Rz. 8]). Der Entscheid ist somit endgültig.
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